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Mitaufsicht ist ein klarer Gesetzesverstoß, es gibt dazu ein Urteil des BGH vom 19.06.1972, ich
zitiere mal kurz:
"Es genügt nicht, dass eine Schulklasse von der Lehrkraft im Nebenzimmer mitbeaufsichtigt
wird. Ein Schulleiter, der dies anordnet, begeht eine Amtspflichtverletzung."

Du musst diese "Mitaufsicht" in jedem Fall ablehnen und den Schulleiter auf die
Rechtswidrigkeit seiner Anordnung hinweisen, falls er diese dennoch erteilt solltest du auf
Klärung durch die obere oder oberste Schulaufsichtsbehörde bestehen, bist aber rechtlich aus
dem Schneider.

P.S.: Wen das interessiert: Günther Hoegg - Schulrecht: kurz und bündig [Anzeige]

1https://www.lehrerforen.de/thread/44568-mitaufsicht/?postID=412704#post412704

https://www.amazon.de/Scriptor-Praxis-Schulrecht-kurz-b%C3%BCndig/dp/3589150394?tag=lf-21
https://www.lehrerforen.de/thread/44568-mitaufsicht/?postID=412704#post412704

